
Name, Vorname, Geburtsdatum VIVA-Nr. 

            

Amtsbezeichnung 

      

Dienststelle (Schulbezeichnung) 

      

Privatanschrift (ggf. Tel.-Nr.) 

      

H i n w e i s :  
Die Elternzeit soll spätestens 7 Wochen vor Beginn schriftlich 
beantragt werden; wenn zwingende dienstliche Gründe es erfordern, 
kann diese Frist angemessen um bis zu 8 Wochen verlängert 
werden. Dabei soll angegeben werden, für welche Zeiträume 
innerhalb von zwei Jahren Elternzeit beantragt wird. Die Elternzeit 
kann insgesamt auf zwei Zeitabschnitte verteilt werden. 
Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes; ein Anteil von bis zu 12 Monaten ist auf die 
Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres übertragbar wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 

 

 Über das 
Staatliche Schulamt 

 

 in der Stadt  im Landkreis  

 Über die  

  Staatliche Berufsschule  

  Staatliche Wirtschaftsschule  

Eingangsstempel des Schulamtes / der beruflichen Schule / 
der Förderschule / der beruflichen Schule für Behinderte 

  Förderschule/berufliche Schule für Behinderte   

      
  

   

an die 
Regierung von Unterfranken 
ArbB 43.1 
97064 Würzburg 

  

 

Antrag auf Gewährung von Elternzeit gemäß § 12 der Urlaubsverordnung (UrlV) 

Anlagen: 

 

Geburtsurkunde 
Bescheinigung über Frühgeburt 
Nachweis des Jugendamtes über die Aufnahme des Kindes als berechtigte Person 
schriftliche Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils, sofern die Elternzeit vom nicht 
sorgeberechtigten Elternteil beantragt wird 
 

 

Ich beantrage Elternzeit für das Kind 

Name, Vorname, Geburtsdatum, rechtliche Stellung (z.B. ehelich, Stiefkind) 

      

  

 im Anschluss an die Schutzfrist des § 4 Abs. 1 BayMuttSchV für den Zeitraum/für die Zeiträume 

 ab dem Tag der Geburt (bei derzeitiger Beurlaubung gem. 
Art. 89/90 BayBG oder ggf. Elternzeit)    

 bis einschließlich       
 vom - bis (einschließlich) 

      

 

 bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes 
 vom - bis (einschließlich) 

      

(und) 

     

  

  Ein Anteil im Umfang von       Monaten (höchstens zwölf 
Monate) soll bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes übertragen werden. 
Ich beabsichtige, diese Elternzeit voraussichtlich zu 
beantragen in der Zeit 

 

vom - bis (einschließlich) 

      

 

bitte wenden!
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Für dieses Kind steht mir die Personensorge zu:  ja  nein  

Es lebt in meinem Haushalt:  ja  nein  

Es wird von mir selbst betreut und erzogen:  ja  nein  

Ich erfülle die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Abs. 3 oder 4 
des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG): 

 ja  nein  

Bei Aufnahme eines Kindes in Vollzeitpflege (§ 33 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch) oder in Adoptionspflege (§ 1744 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches): Tag der Aufnahme 

 

      

 
 

   

Ich bin zur Zeit  vollbeschäftigt.   beurlaubt.  

  teilzeitbeschäftigt mit     Wochenstunden.  

 

 Im Anschluss an die Elternzeit werde ich voraussichtlich die Bewilligung von 
  Teilzeitbeschäftigung nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG beantragen. 

  Urlaub nach Art. 89 Abs. 1 Nr. 1 BayBG beantragen. 

 

Zuständiges Amt für die Antragstellung des Elterngeldes 

         

 Zentrum Bayern Familie und Soziales 
Region Unterfranken 
Georg-Eydel-Straße 13

 Amt 

      

 97082 Würzburg  Straße 

      

   PLZ, Ort 

      

 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und verpflichte mich, Änderungen dieser Angaben unverzüglich auf dem 
Dienstweg mitzuteilen. Ich erkläre, dass ich auf die rechtlichen Folgen der Elternzeit durch die Broschüre des Bayerischen 
Staatsminsteriums der Finanzen „Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamte des Freistaates 
Bayern“ (Stand: Januar 2011) hingewiesen worden bin (www.stmf.bayern.de/oeffentlicher_dienst/info_beschaeftigte    Öffentlicher 
Dienst    Informationen für Beschäftigte des Freistaates Bayern  Elternzeit  Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie für Beamtinnen und Beamte des Freistaates Bayern (gültig für Geburten ab 01. Januar 2007). 
 
Mir ist bekannt, dass mein Urlaubsverlangen bindend ist. Eine vorzeitige Beendigung oder eine Verlängerung der Elternzeit im 
Rahmen des § 12 UrlV ist nur mit Zustimmung der Regierung von Unterfranken möglich. 
 

Ort, Datum 
 
 
 

 
      

 Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 

 


